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Gesetz
zum Schutze des Friedens

vom 15. Dezember 1950 
(GBl. Nr. 141 S. 1199)

Die aggressive Politik der imperialisti
schen Regierungen der USA, Großbritan
niens und Frankreichs, die auf ein neues 
Weltgemetzel hinzielt, droht das deutsche 
Volk in einen mörderischen Bruderkrieg zu 
verstricken. Die Remilitarisierung West
deutschlands, die Bestrebungen zur Wie
deraufrichtung des deutschen Militarismus 
und Imperialismus stellen eine große Ge
fahr für die Existenz und Zukunft der 
deutschen Nation und für den Frieden und 
die Sicherheit Europas dar. Nur auf dem 
Wege der Demokratie und des Friedens 
kann die Einheit und Unabhängigkeit 
Deutschlands erreicht und gesichert wer
den. Die imperialistische Politik der Ver
strickung Westdeutschlands in einen neuen 
verbrecherischen und von vornherein aus
sichtslosen Krieg stellt eine Bedrohung un
seres Volkes und Vaterlandes dar.

Die Nation muß aus dieser Bedrohung 
befreit werden. Die Erhaltung des Friedens 
ist das dringlichste nationale Interesse und 
die Forderung aller demokratischen und 
patriotischen Kräfte des gesamten deut
schen Volkes.

Die Kriegspropaganda der anglo-ameri- 
kanischen Imperialisten und ihrer Helfers
helfer stellt eine ernste Gefährdung für den 
europäischen Frieden und für die Freund
schaft des deutschen Volkes mit allen fried
liebenden Völkern dar.

Die Kriegspropaganda, unter welchen 
Formen auch immer sie sich vollziehen 
möge, ist eines der schwersten Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit.

Die Volkskammer beschließt darum in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 5 und 6 
der Verfassung dieses 
„Gesetz zum Schutze des Friedens“:

§1
Wer andere Völker oder Rassen schmäht, 

gegen sie hetzt, zum Boykott gegen sie auf
fordert, um die friedlichen Beziehungen 
zwischen den Völkern zu stören und das 
deutsche Volk in einen neuen Krieg zu ver
wickeln, wird mit Gefängnis, in schweren 
Fällen mit Zuchthaus bestraft.

§ 2
(1) Wer eine Aggressionshandlung, ins

besondere einen Angriffskrieg, propagiert 
oder in sonstiger Weise zum Kriege hetzt, 
wer Deutsche zur Teilnahme an kriegeri
schen Handlungen, die der Unterdrückung 
eines' Volkes dienen, anwirbt, verleitet oder 
aufhetzt, wird mit Gefängnis, in schweren 
Fällen mit Zuchthaus bestraft.

(2) Ebenso Wiird bestraft, wer Deutsche 
für die französische Fremdenlegion oder 
ähnliche ausländische Miütärformationen 
und Söldnertruppen anwirbt oder zum Ein
tritt in solche verleitet.

§3
(1) Wer die Wiederaufrichtung des 

aggressiven deutschen Militarismus und 
Imperialismus oder die Einbeziehung 
Deutschlands in einen aggressiven Militär
block propagiert, wird mit Gefängnis, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen völ
kerrechtliche Vereinbarungen, welche der 
Wahrung und Festigung des Friedens, der


